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g Berlin 29 November
Das Haus iſt gut beſetzt
Präſident Graf Balleſtrem eröffnet die Sitzung indem er die Ab

geordneten nach der langen Vertagung auſs herzlichſte begrüßt Er ſügt
nzu Meine Herren der n wird ſich mit wichtigen Geſetzen zu
geaſtigen haben die das Wohl des Volkes auf das Lebhafteſte berühren
h m ade nur aufmerkſam auf den Etat und die Militärgeſetze und zulep

h nicht zuletzt der Wichtigkeit nach ſondern zuletzt in der ReiheufolgeHandelsverträge die das Wohl des Reiches und weiteſter Geſchäſtskreiſe

v nahe angehen Um dieſe wichtigen Geſetze erledigen zu können muß
an Sie die Bitte richten daß Sie ſich eifriger als in der letzten Zeit

an den Sitzungen des Reichstags beteiligen Der ſchreckliche Ab entismus
e uns in der letzten Zeit verfolgt hat muß aufhören Jeder der ein
Mandat übernimmt muß ſich deſſen bewußt ſein daß er damit ſich
verpfichtet hier zu erſcheinen Rufe Sehr richtig Eingegangen iſt de

der Geſetzentwurf über die Friedenspräſenzſtärke des Heer es n d
atwurf über die geſetzzliche dern der zweijährigen Dienſtz DLa dent gedenkt dann noch des Ablebens des Königs Georg von Sac hſen

i

es Graf9 Regenten Ernſt von Lippe ſowie der Abgg Deppe Fürſt a

narcl SchmidtAſchersleben

Das Haus ehrt die Verſtorbenen in der üblichen Weiſe durch Erheben
von den Plätzen

Auf der Tagesordnung ſtehen Petitionen Ueber verſchiedentliche
Petitionen unter andern von Darmhändlern um Aenderung des Schlacht
vieh und Fleiſchbeſchaugeſetzes bean itragt die Kommiſſion teils Ueberweiſung
s Material teils Uebergang zur Tagesordnung

Abg Scheidemann Sozdm beantragt dagegen die Petitionen der
ung zur Berückſichtigung zu überweiſen Die Lint ke muß überhaupt

detangen daß das Schlachtieh Fleiſchbeſchaugeſetz lediglich gehandhabt
als Sanitätsgeſetz und nicht auch wie die Agrarier wollen zur rein

ftlichen Verhindernng der Einfuhr von Fleiſch und Vieh Rednerniſiert namentlich gegen die Ausführungen des nationalliberalen Ab
ordneten Held bei der Beratung derſelben Petitionen im Juni d Js

das Volk hat ein Recht daß ihm nicht Nahrungsmittel unter ſanitären
Vorwände en verteuert werden Jhm ſei noch nie eine ſo ſtarke agrariſche

rſchämtheit vorgekommen wie in Preußen gegenüber dem Fleiſchbeſchau
Feſeh als Sanitätsgeſetz Habe man doch dort die Städte an der Nach

terſuchung tierärztlich abgeſtempelten Fleiſches verhindert Die Stätte
n Verkauf minderwertigen Fleiſches nennt man bekanntlich Freibank

preußiſche Landtag wo ſo minderwertige Geſetze gemacht werden
ichts anders als eine ſolche Freibank Heiterkeit links Unruhe rechts

ent Graf Balleſtrem ruft den Redner wegen dieſer Aeußerung
Graf Reventlow Antiſem Das Fleiſchbeſchaugeſetz wird dem

nis entſprechend gehandhabt Die vom Vorredner verlangte Einfuhr
eiſch in Stücken unter 4 Kilo darf nicht zugelaſſen werden

Verlangen verträgt ſich nicht mit der ſo gebotenen und auch
Scheidemann betonten Rückſichtnahme auf geſundheitliche Jntereſſen
von Scheidemann ſo gelobte Nachunterſuchung in den Städten ſei

ein Ausfluß fiskaliſcher Jntereſſen und ſolle lediglich den Stadt
igl

üllen
Wallan ntl wendet ſich ebenfalls gegen die Scheidemannſchen

rungen ebenſo der Abg Herold Ztr der dem Abg Scheidemann
ine Partei die doch ſonſt immer für das Volkswohl einzutreten
ſollte doch beſonders befliſſen fein zu verhindern daß dem Volke
Auslande geſundheitsſchädliches Fle zugeführt werde

Abg Held utl legt in einer kurzen Entgegnung auf die Scheide
mannſchen Angriffe hauptſächlich dar daß deſſen Angaben entgegen der

e

ungszuſtand der Arbeiter auf dem flachen Lande ein durchaus guter
Schon die Arbeiternot zwinge die ländlichen Unternehmer ihren
rn gute geſunde Nahrung zukommen zu laſſen

Abg Graf Schwerin Lowitz konſ glaubt gerade die Ausführunge
anns deſſen Heſtigkeit die ihn ſogar von agrariſcher Unverſchämt

ſprechen laſſen werde das Haus überzeugt haben wie richtig
ktionskollege Staudy gehandelt habe als er in der Sitzung im

Uebergang zur Tagesordnung über alle dieſe Petitionen beantragte
weiterer Auseinanderſetzung zwiſchen den Abgg Scheidemann

ventlow hebt Abg Gothein fr Vg hervor daß doch ſelbſt
Schwerin Lowitz zugeben müſſe daß das Fleiſchſchaugeſetz Härten
Und nur dieſen Härten wollten ja die vorliegenden Petitionen ab

h einer kurzen Entgegnung des Grafen Schwerin Lowitz ſchließt
itie Das Haus nunmt mit ziemlich großer Mehrheit den Antrag

Staudy an über alle Petitionen zur Tagesordnung überzugehen

Bürchermarkt
We as ſpielen wir war end der Reiſe und daheim Ein

Meyl 3 t aNeuheit iſt im Verlage von Aug Beil in S uttgart erf hienen
o ich 5 ſch ttzter in T ſchen forma t zuſamn nfal ar S ielpla
thikt e nublet n J u 9 1 I 10 er D unwird durch Klammern in ſinnreicher Weiſe brettartig ſteif ge

W 5 9 J v e d er N 9 aodaß er während der Eiſ nbahnfahrt über die Kniee der Reiſenden
J 5454 Zu 4 vchönſten und beſten Spieltiſch abgibt auf dem alle m hen

S J J b noerdbor 1und anderen Spiele bequem ausgeführt werden können Auf

5 Seit Schoch Jiſt dem Plan auf der einen Seite Schach bez Dameſpiel

an de 7 J et r mit deanderen das Mül hleſpiel Zuſammenge efaltet und mit den dazu
Figuren in hübſch illuſtrierter Mappe ruhend eignet ſich dieſe

2 2 imli anict ſür ſänngere E en ahnreiſen wen SomrmmronSpielſa nun auch I Iungete enbahntel i e Ornuimel
MDaftatahheo San N r Deda ſie bequem m der Rocktaſche im Handgepäck oder im Ruckſack

r 4 t I Scl l au e tet r t 1v t r n Vn rei nut f P ern l 1 1 l n l nr 52 83 t e r m d P rnur Mk 1,20 direkt vom Verla v du alle Buch
D a andlr i J De30 Jen er

II n n J wer r adie moderne Pharmazie des 20 Jahrhund erts
manche hervorragende Verbeſſerungen gezeitigt

iders mit Bezug auf Subſtanzen die ebenſo widerlich wie ſie
ſind Man ziehe z B Scotts Emulſion in

otts Emulſion bietet Medizinallebertran ol e
Nachteile ſeinen üblen Geruch und widerlichen Geſchmack Scotts
Emulſion iſt von durchaus angenehmem Geſchmack iſt leicht ver
daulich und im Vergleich mit einer gleichen Quantität Le ber tran

nigt ſie günſtigere Reſultate als Lebertran in ſeiner gewöhn
lichen Fo rm

von uns ausſchließlich im
Großhandlungen verkauftGewicht oder Maß ſondern

r in verſiegelten Original flaſchen in Karton mit dieſer
a bmarke Scott A Bowne G m b
ſrankfurt a M Schug

marke

r Feinſter MedizinalLebertran 150,0 prima Glycerin 50,0 unterphos
rer Kalk 4,8 unterphosph rigtaures NRatron 2,0 pulv Tragant feinſter arab

lv 2,0 deſtill Waſſer 129,0 Alkodol 11,0 Hierzu aromatiſche Emulſion mit
Randel und Gaulthberia Oel je 2 Tropfen

Sotts Emulſion wird
wenzen an Apotheken und

ad zwar nie loſe nach

bis 29 November 1904
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e mar daß ſich während der für die Ausübung der Wahl feſtgeſetzten rAmtliche Bekaunntmachnngen Zur Teilnahme an den Wahlen ſind nur berechtigt niemand weiter zur Ausübung des Wahlrechts gemeldet hab

a ſolche Kaufleute welche das fünfunzwanzigſte Lebensjahr vollendet Nunmehr wird die Zahl der in die Wahlurne eingelegten Stinpund im Bezirke des Kaufmannsgerichts ihre Handelsniederlaſſung ermittelt Ergibt ſich hierbei eine Ab weichung von der in deBekanntmachung haben geſtellten Zahl der zur Abgabe ihrer Stimme Zugelaſſenen
Nachſtehendes Ortsſtatut wird hiermit veröffentlicht v ſolche Handlungsgehilfen welche das fünfundzwanzigſte Lebensjahr nebſt dem zur Aufklärung der Sachlage dienlichen in dein Waht
Halle a den 30 November 1904 vollendet und in dem Bezirke des Kaufmannsgerichts beſchäftigt ſind zu vermerken

Der Magiſtrat Staude Die in S 6 Abſatz 1 dieſes Statuts bezeichneten Perſonen ſind nicht Hierauf wird die Zahl der abgegebenen giltigen Stimmen fetgeß
S wahlberechtigt Iſt aus einem Stimmzettel die Perſon eines der Gewählten mitGOrtsſtatut 8 10 Sicherheit zu entnehmen oder ſind nicht wählbare oder in den

f d traf da Waut Den Kaufleuten im Sinne der S 7 bis 9 ſtehen gleich die Mitglieder ſchlagsliſten nicht enthaltene Perſonen darin bezeichnet ſo ſindfür die Stadt Halle a S betreffend das Kaufmanns des Vorſtandes einer Aktiengeſellſchaft oder eingetragenen Genoſſenſchaft dieſe Perſonen abgegebenen Stimmen ungiltig unbeſchadet

gericht zu Halle g S oder einer als Kaufmann geltenden juriſtiſchen Perſon ſowie die Ge Giltigkeit der außerdem auf dem Stimmzettel noch angegebene
inl t ſchäftsführer einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung Finden ſich bei Auszählung der Stimmzettel zwei gleichlauterEin ei ung S 11 andergefaltet ſo gilt nur der eine von ihnen Werden mehren verſch

Für den Gemeindebezirk der Stadt Halle a S wird hierdurch nach Wahl der Beiſitzer dene Stimmzettel ineinandergefaltet abgegeben ſo ſind ſämtlicheMaf ſchluſſes des Maaiſitr 4 Die Wahl der Beiſitzer iſt unmittelbar und geheim Sie erfolgt nach Ueber die Giltigkeit oder U igittigkeit entſcheidet mit Stimme

D es ſchluſf es Ne giſtrats v u 9Raßgave des Beſchluſſes de gut Wn 22 November 1904 und den Grundſätzen der Verhältniswahl Der geſamte Bezirk des Kauf der Wahlvorſtand bei Stimmengleichheit der Vorſitzende Ergebnis und
des Beſchluſſes der StadtverordnetenVerſammlung von 21 November 1904 mannsgerichts bildet einen Wahlbezirk Zur Ausübung des Wahlrechtes Gründe des Beſchluſſes ſind im Wahlprotokoll zu vermerken

auf Grund des 8 1 Abſ 1 2 und 6 des Kaufmannsgerichts Geſetzes werden nach Maßgabe des Bedürfniſſes in hinreichender Zahl örtliche Demnächſt wird zur Feſtſtellung des Wahlergebniſſes geſchritten Dieſe
vom 6 Juli 1904 R G Bl S 266 nach Anhörung beteiligter Kaufleute
und Handlungsgehilfen nachſtehendes Ortsſtatut erlaſſen

Erſter Abſchnitt
Errichtung und en n des Kanfmannsgerichts
Zur Entſcheidung von Streitigkeiten aus dem Dienſt oder Lehrver

hältniſſe zwiſchen Kaufleuten einerſeits und ihren Handlungsgehilfen oder
Handlungslehrlingen andrerſeits wird ein Kaufmannsgericht errichtet
welches den Namen

Kaufnannsgericht zu Halle a S
führt

Sein Sitz iſt zu Halle a S
Sein Bezirk umfaßt den Gemeindebezirk der Stadt Halle a S

s 2Sachliche Zuſtändigrett

Das Kaufmannsgericht iſt ohne Rückſicht auf den Wert des Streitgegenſtandes zuſtändig für Srtreitigkeiten ver im S 1 Abſ 1 bezeichneten

Art wenn dieſe Streitigkeiten betreffen
1 den Antritt die Fortſetzung oder die Auflöſung des Dienſt oder

Lehrverhältniſſes
Zeugniſſes
die Friſtun igen aus dem Dienſt
die Rückgabe von Sicherheiten Zeugniſſen Legitimationspapieren
oder anderen Gegenſtänden welche aus Anlaß des Dienſt oder
Lehrverhältniſſes übergeben worden ſind
die Anſprüche auf Schadenerſatz oder auf Zahlung einer Vertrags
ſtrafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der
Verpflichtungen welche die unter Nr 1 bis 3 bezeichneten Gegenſtände betreffen ſowie wegen gefſetzwidriger oder unrichtiger Ein

tragungen in Zeugniſſe Krankenkaſſenbücher oder Quittungskarten
der Jnvalidenverſicherung

5 die Ber echnung und Anrechn ung der von den Handlungsgehilfen
oder Handlungslehrlingen zu leiſtenden Krankenverſicherungsbeiträge
und Eintritisgelder 53a 65 des Krankenverſicherungsgeſetzes

6 di e Anſprüche aus eine r zereinbarung durch welche der Handlungs
gehilfe oder Handlungslehrling für die Zeit nach Beendigung des
Dienſt oder Sehrverhattniſſes in ſeiner gewerblichen Tätigkeit be

ſchränkt wird

ſowie die Aushändigung oder den Jnhalt des

oder Lehrverhältniſſev

a

S 3
Vereinbarungen durch welche der Entſcheidung de

künſtige zu ſeiner Zuſtändigkeit 90
ſind nichtig

s Kaufmannsgerichtshörige Streitigkeiten entzogen werden

4

Ausnahmen von der
Ausgenommen von der Zuſtändigkeit des Kaufmannsgerichts ſind

gkeiten aus dem Dienſtverhältniſſe von Handlungsgehilfen deren
Fahresarbeitsverdienſt an Lohn oder Gehalt den Betrag von fünftauſend

Mark überſteigt ſowie von Gehilfen und Lehrlingen in Apotheken

L

Zuſtändigkeit
Streiti igl

g 5
Zuſammenſetzung

Das Kaufmannsg t beſteht aus einem Vorſitzenden zwei Stellvertrelern desſelben und Dietz Beiſitzern Die Zahl der Stellvertreter und

Beiſitzer kann durch Gemeindebeſchluß anderweit feſtgeſtellt werden

S 6
die Mitglieder

nicht berufen werden
Allgemeine Erforderniſſe für

Zum Mitgliede eines Kaufmannsgerichts können
1 Perſonen weiblichen Geſchlechts

2 Ausländer
3 Perionen welche die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter

infolge ſtrafgerichtlicher Verurteilung verloren haben
4 Perſonen gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens

oder Vergehens eröffnet iſt das die Aberkennung der bürgerlichen
Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter
zur Folge haben kann

5 Perſonen welche infolge gerichtlicher Anordnung in
über ihr Vermögen beſchränkt ſind

Zum Mitgliede des Kaufmannsgerichts einſchließlich des Vorſitzenden
ind der Stellvertreter ſoll nur berufen werden wer das dreißigſte

Lebensjahr vollendet und in dem der Wahl vorangegangenen Jahre für
ſich oder ſeine Familie Armenur iterſtützung auf Grund des Heieves über
den Unterſtützung zswohnſitz vom 6 Juni 1870 R G Bl S 360 undes Geſetzes betreffend die Ausführung des Bundesgeſetzes über den Unter
ſtützungswohnſitz vom 8 März 1871 G S S 130 nicht empfangen

oder die empfangene Armenunterſtützung erſtattet hat Zum Beiſitzer ſoll
nur berufen werden wer im Bezirke des Gerichts ſeit mindeſtens zwei

ahren ſeine Handelsniederlaſſung hat oder beſchäftigt iſt

der Verfügung

Zu Mitgliedern des Kaufmannsgerichts ſollen nicht berufen werden
Perfonen welche wegen geiſtiger oder körperlicher Gebrechen zu dem Amte
nicht geeignet ſind

S 7
Vorſitzen der und Stellvertreter

Der Vorſitzende des Kaufmannsgerichts und ſeine Stellvertreter werden
von dem Magiſtrate auf mindeſten s ein Jahr gewählt

Zum Vorſitzenden und zu Stellvertretern ſollen Perſonen gewählt werden
elche die Fähigkeit zum Richteramt erlangt haben auch können Perſonen

gewahit werden welche die Fähigkeit zum höheren Verwaltungsdienſte be

ſitzen Ausnahmen kann der Königliche Regierungspräſident zu Merſe
burg zulaſſen

So lange in Halle a S das auf Grund des S 1 des Gewerbegerichts
geſetzes errichtete Gewerbegericht beſteht ſind in der Regel deſſen Vor
ſitzender und ſeine Stellvertreter ſofern auf ſie die in den beiden vor
ſtehenden Abſätzen bezeichneten Vorausijſetzungen reffenit zugleich zum
Vorſitzenden und zu ſtellvertretenden Vorſitzenden des Kaufmanusgerichts
zu beſtellen

Der Vorſitzende und ſeine Stellverkreter dürfen weder Kaufleute noch
Handlungsgehilfen ſein

Die Wahl des Vorſitzenden und der Stellvertreter bedarf der Beſtäti
gung des Königlichen Regierungspräſidenten zu Merſeburg Dieſe Be

rer findet auf Staats oder Gemeindebeamte welche ihr Amt kraft
taatlicher Ernennung oder Beſtätigung verwalten keine Anwendung ſo
lange ſie dieſes Amt bekleiden Einer Beſtätigung bedarf es ferner nicht
wenn im Falle des Abſatzes s der Vorſitzende des Gewerbegerichts oder

ſein Stellvertreter zum Vorſitzenden oder zum ſtellvertretenden Vorſitzen
den des Kaufmannsgerichts gewählt werden

8 8
Beiſitzer

müſſen zur Hälfte aus den Kaufleuten welche mindeſtens
oder Handlungslehrling regelmä ätzig das Jahr

beſchäftigen zur Hälfte aus

Die Beiſitzer
einen Handlungsgehilfen
hindurch oder zu gewiſſen Zeiten des Jahres
den Handlr ingsgehilien entnommen werden

aus dem Kreiſe der Kaufleuteum Abſar bezeichneten Kauſleute die hin sg
Handlungsgehilfen mittels Wahl der Handlungsgehilfenvon vier Jahren beſtellt Wiederwahl iſt zuläſſig

Alle zwei Jahre Hälfte der Beiſitzer jeder Kategorie aus
und wird durch nei wobei Wiederwahl zuläſſig iſt Die

eine von dem Vorſitzenden
in öffentlicher Sitzung

werden mittels Wahl der
aus dem Kreiſe der

auf die Dauer

Die Beiſitzer

ſcheidet die

ie Wahlen erſeßt
das erſte Mal Ausſcheidenden werden durch
des Kaufmannsgerichts oder ſeinem Stellvertreter
vorzunehmende Ausloſung beſtimmt

Beiſitzer deren Amtsperiode abgelaufen
wenn ihr Nachſf ger in das Amt eingetreten i

ſcheiden erſt dann ausT

n

Wahſſtellen eingerichtet
ausgeübt werden
zur Zeit der
beſchäftigt iſt

Das Wahlrecht darf nur an einer Wahſſtelle
und zwar an derjenigen in deren Bezirk der Wähler

Vornahme der Wahl ſeine Handelsniederlaſſung hat oder

S 12

Wahlausſchuß
Das Kaufmannsgericht erſtmalig der Magiſtrat beſtimmt aus wieviel

Perſonen der Wahlaus ſchuß zu beſtehen hat Vorſitzender des Wahlausſchuſſes iſt
der Vorſitzende des Kaufmannsgerichts erſtmalig ein von dem Magiſtrate
zu beſtellender Wahlvorſteher Die übrigen Mitglieder des Wahlausſchuſſes
müſſen zur Hälfte ſtimmberechtigte Kaufleute zur Hälfte ſtimmberechtigte
Handlungsgehilfen ſein und werden je zur Hälfte von den als Mitglieder
des Kaufmannsgerichts tätigen Kaufleuten und Handlungsgehilfen in ge
heimer Wahl oder durch Zuruf gewählt erſtmalig mit dieſer Maßgabe
von dem Magiſtrate ernannt

138

Ort und Zeit der Wahlen
Ort und Zeit der Wahlen werden von dem Vorſitzenden des Wahl

ausſchuſſes S 12 beſtimmt und mindeſtens vier Wochen vor der Wahl
in dem zu amtlichen Anzeigen des Magiſtrats beſtimmten Blatte unter
Mitteilung der für die Wählbarkeit und Wahlberechtigung geſetzlich vorge
ſchriebenen Bedingungen zweimal bekannt gemacht Jn der Anzeige ſind
zugleich die Wahlberechtigten zur Einreichung von Wahlvorſchlagsliſten
aufzufordern

S 14
Aufſtellung der Wahlvorſchlagsliſten

Die Vorſchlagsliſten welche für Kaufleute und Handlungsgehilfen ge
ſondert aufzuſtellen ſind und höchſtens ſo viel Namen enthalten dürfen
als Beiſitzer von jedem der beiden Wahlkörper zu wählen ſind müſſen
unter Benennung eines für weitere Verhandlungen bevollmächtigten Ver
treters von mindeſtens 10 Wählern des betreffenden Wahlkörpers unter
zeichnet und ſpäteſtens drei Wochen vor der Wahl eingereicht ſein Hat
ein Wähler mehrere Vorſchlagsliſten unterſchrieben ſo iſt ſeine Unterſchrift
auf allen Vorſchlagsliſten zu ſtreichen den Vertretern diefer Vorſchlags
liſten iſt wenn nötig die Beſchaffung anderer Unterſchriften an Stelle der
geſtrichenen aufzugeben

Mit jeder Vorſchlagsliſte ſind die Zuſtimmungserklärungen der vor
geſchlagenen Perſonen vorzulegen Liegen ſolche Erklärungen nicht bei
und werden ſie nach ergangener Aufforderung des Vorſitzenden nicht
binnen drei Tagen vorgelegt ſo werden die betreffenden Namen auf der
Liſte geſtrichen

Perſonen die auf mehreren Liſten vorgeſchlagen ſind werden zu einer
Aeußerung darüber aufgefordert welcher Liſte ſie zugeteilt zu werden
wünſchen Erfolg hierauf nicht innerhalb drei Tagen eine ausreichende
Erklärung ſo werden ſie derjenigen Liſte zugerechnet auf der ſie an
oberſter Stelle vorgeſchlagen ſind Stehen ſie auf ſämtlichen Liſten an
gleicher Stelle ſo ſind ſie der Liſte zuzurechnen die zuerſt zur Vorlage
kam Sind die Liſten am gleichen Tage eingegangen ſo entſcheidet das
Los Den bevollmächtigten Vertretern wird von der Streichung okort
Mitteilung gemacht und anheimgegeben binnen zwei Tagen Erſatzvorſchläge zu machen Den Erſatzvorſchlägen muß die ſchriftliche Erklärung

der Vorgeſchlagenen beigefügt ſfein daß ſie mit der Benennung einver
ſtanden ſindhem Namen ſowohl der vorjeſchlagenen Perſonen als auch der Unter

zeichner müſſen Vorname Stand und Wohnung beigefügt ſein
Vorſchlagsliſten welche den vorſtehenden Beſtimmungen nicht entſprechen

oder nicht rechtzeitig eingereicht werden ſind ungiltig
Dadurch daß ein Unterzeichner vor Ablauf der Friſt ſeine Unterſchrift

zurückieht ſtirbt oder wahlunfähig wird verliert die betreffende Liſte nicht
ihre Giltigkeit vielmehr genügt es daß die Liſte zur Zeit der Einreichung
giltig wy r

Die Wahlvorſchlagsliſten werden nach der Reihenfolge ihres Einganges
mit Ordnungsnummern verſehen und mit dieſen und den Namen der drei
erſten Unterzeichner ſpäteſtens eine Woche vor der Wahl in dem im S 13
bezeichneten Blatte öffentlich bekannt gegeben

15

Wahlhandlung
Die Wahlhandlung iſt öffentlich und hat an ſämtlichen Wahlſtellen gleich

zeitig zu erfolgen Für jede Wahlſtelle ernennt der Wahlausſchuß eins ſeiner
Mitglieder zum Wahlvorſte her Der Wahlvorſteher wählt aus der Zahl der im
Bezirk der beireffenden Wahlſtelle Wahlberechtigten 2 bis 4 Beiſitzer in gleicher
Zahl Kaufleute und Handlungsgehilfen Dieſe bilden mit ihm den Wahl
vorſtand Die zur Stimmabgabe ſich meldenden Perſonen haben ſich vor
d Wahlvorſtand auf Erfordern über ihre Wahlberechtigung auszuweiſen

jerzu genügt für Kaufleute beiſpielsweiſe die Beſcheinigung über die nach
14 der Gewerbeordn iung erfolgte Anmeldung des Betriebes oder die
e O nittun g über die Zahlung der Gewerbeſteuer für Handlungsge

hilfen ein Zei ignis des Prinzipals oder der Polizeibehörde Die Anerken
nung anderer Ausweiſe bleibt dem Ermeſſen des W ahlvorſtändes überlaſſen

8 16
Stimmabgabe

Das Wahlrecht kann nur in Perſon und durch Abgabe eines Stimm
tels ausgeübt werden Die Stimmzettel dürfen keine äußeren Kenn

zeichen haben auch nicht unterſchrieben ſein oder einen Proteſt oder Vor
behalt enthalten Sie ſind außerhalb des Wahllokals handſchriftlich oderVervielfältigung mit der deutlichen Bezeichnung ſo vieler

Perſonen zu verſehen als für eine Vorſchlagsliſte zugelaſſen ſind und
derart zuſammenzulegen daß die darauf enthaltenen Namen verdeckt ſind

Die Namen können beliebigen Liſten entnommen werden es iſt unzu
läſſig Perſonen die keiner Liſte zugehören zur Wahl zu bringen

Enthält ein Stimmzettel mehr Namen als für eine Vorſchlagsliſte
zugelaſſen ſind ſo gelten die zuletzt eingetragenen Namen als nicht ge
ſchrieben Enthält er weniger Namen als für eine Vorſchlagsliſte zuge
laſſen ſind ſo wird er in der Weiſe ergänzt daß die auf ihm geichriebenen
Namen in der ihnen gegebenen Reihenfolge ſoweit und ſo oft es zur Ans
füllung erforderlich iſt wiederholt werden Auch darf ein Wähler der
auf ſeinem Stimmzettel weniger Namen hat als für eine Vorſchlagsliſte
zugelaſſen ſind ſein Stimmrecht dadurch voll ausnützen daß er auf dem
Stimmzettel einzelnen der von ihm Gewählten durch Beifügung von
Zahlen hinter ihren Namen mehrere Stimmen gibt

Die zur Wahl Erſchienenen ſind in zwei tabellariſch aufgeſtellten Liſten ein
zutragen von denen die eine für die Kaufleute die andere für die Handlungsge
hilfen beſtimmt iſt und welche in der erſten Spalte die fortlau ſende Nummer
der Erſchienenen in der zweiten deren Namen und in der dritten einen Vermerk über die Legitimation enthalten Jn der Liſte der Handlungs

gehilfen iſt in einer vierten Spalte der Kaufmann aufzuführen bei dem
der einzelne Wähler beſchäftigt iſt oder falls vorübergehend ſtellenlos
zuletzt beichättigt war

Wird ein zur Wahl Erſchienener vom Wahlvorſtande als nicht wahl
berechtigt zurückgewieſen ſo iſt ſein Name deſſenungeachiet in derjenigen
Liſte für welche er ſich angemeldet hat auf uführen und der Zurück
weiſungsgrund dabei zu vermerken

Zur Aufnahme der Stimmzettel ſind für beide Wahlkörper geſonderteWahlurnen autzuſtellen in welche die zur Abgabe der Stimme Zuge

laſſenen ihre Stimmzettel verdeckt durch die Hand des Wahlvorſtehers
einlegen

4 17
Ermittelung d s Wahlergebniſſes

Nach Ablauf der zur Vorr ne der Wahlen feſtgeſetzten Zeit ſind nur
och die im Wahllokale bereits anweſenden Perſonen zur Wahl zuzulaſſenAlsdann wird die Wahl für geſchloſſen erklärt und auf den Liſten von

den Mitgliedern des Wahlvorſtandes durch Namensunterſchrift beſcheinigt

im Wege der

die Wahlen an mehreren örtlichen Wahlſtellen ſta
Wahlausſchuß S 12 vorzunehmen

ſind vom Wahlvorſteher

iſt ſofern
haben vom
Stimmzettel
einzuſenden

zählung dieſer Stimmen feſt
der eingereichten Wahleorſcht agsliſten gefallen iſt

Jnnerhalb jeder Liſte werden die Kandidaten nach M
tenen Stimmenzahl geordnet bei gleicher Stimmenzahl
Reihenfolge
geſchlagen ſind

Es wird nunmehr die Zahl der von jedem der Wahlkörper

Zu dieſem Behufe wird feſtgeſtelltzahlen verteilt auf welchezahl je ein Beiſitzer entſällt
lich ſo zu wählen daß ſie in der
unter Nichtbeachtung der
insgeſamt ſo oft enthalten iſt als
beträgt Von jeder Wahlvorſchlagsliſte ſind alsdann ſo viele
zu Beiſitzern erwählt
Liſte enthalten iſt Die Namen der G
jede Liſte feſtgeſtellten Reihenfolge

Sollten hiernach einer

Stimmen ahl der einzelne

Soweit die Beiſitzerſtellen nicht von dieſer einen Liſte
Liſten noch einmal

wählt

genommen ſind ſind ſie unter die übrigen

Beiſigerſtellen gleiches
Liſte zugewieſen deren Kandidat

die letzte der zu beſetzenden
dieſe Beiſitzerſtelle derjenigen

dreier Tage dem Magiſtrat unter
Stimmzettel anzuzeigen

18

Bekanntmachung des Wahlergeb niſſes

von dem Magiſtrat ſofort in dem in
Hinweiſe bekannt zu geben
Wahlen binnen einer Ausſchlußfriſt von einem Monat nach
dem Bezirksausſchuß anzubringen ſind

Jn der Bekanntmachung ſind auch die Zahl der abgegeber
und ungiltigen Stimmen die Verteilung der erſteren auf d

zahlen mi tzuteilen

Gleichzeitig ſind die Gewählten von ihrer Berufung zu
des Kaufmannsgerichts ſchriftlich in Kenntnis zu ſetzen und a
etwaige Ablehnungsgründe bei dem Kaufmannsgericht erſtmali
Magiſtrat geltend zu machen

o 8 19

Ablehnu ng der Wahl
Das Amt der Beiſitzer iſt ein Ehrenamt

werden die zur Ablehnung eines unbeſoldeten Gemeindeamtes berech

kann auch derjenige der das Amt eines Beiſitzers ſechs
hat während der nächſten ſechs Jahre die Uebernahme des Amt

wenn ſie nachdem der Gewählte von ſeiner Wahl in Kenntni
ſchriftlich binnen einer Woche geltend gemacht werden

Ueber den Antrag entſcheidet die im 8 7
S 20

Beſchwerden gegen die Rechtsgiltigkeit der W
Beſchwerden gegen die Rechtsgiltigkeit der Wahlen ſind nur

eines Monats naqh der Be ekanntgabe der Wahl zul
werden von dem Bez zirksausſchuß entſchieden der auf erhobene
Wahlen die gegen das Geſetz oder die auf Grund des Ge

Wahlvorſchriften verſtoßen für ungiltig zu erklären hat
S 21

Erſatz für ausſcheidende Beiſitzer

ſcheidet
ſelben Wahl a angehöri
für gewählt Erklärten die höc hüe
ſeine Stelle

Verringert ſich trotz dieſes Erſatzverfahrens dieKategorie um mehr als ein Drittel
für den Reſt der Wahlperiode anordnen

22

i Wahlſtörungen
gekommen oder wiederholt

ierungspräſident beiugt

ze Bewerber

Dtimmen ahi erhalten

75

Verfahren be
Sind Wahlen nicht zuſtande

Königliche Reg
ſoweit

vorzut iehmen waren durch den Na
ſoweit die Wahlen von dem
Mitglieder ſelbſt zu ernenne

rklärt ſo iſt der
W al 9l len

giſtr 1 n h mertſtr at vor teh nen

b trate vorzunehmen
23

Bekanntgabe der end
Kaufmannsgerichts

ige Zuſammen etzung des LaumannsgerichtsDie ar
n desſelben erſt nalig von dem Magiſtrat inſitze nden

Mitglieder ekannt zu machen

s 24Vereidigung der Mitglieder

präſidenten beaufttagten Beamten dieleiſtung durch den Vorſißenden oder ſeinen t rer auf d
der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amtes
machung der Herren Miniſter für Handel und Gewe rbe und
vom 17 Februar 1891 M Bl f d i V S 26 eidlich zu ver

8 25

kleideien Amte wach Maßgabe dieſes Statuts an ich ießen iſt
zu entheben Die Enthebung erfolgt durch den
burg nach Anhörung der Beteiligten

Aus den Handl
verdienſt an Lohn oder Gehalt erſt nach der Wahl den Be

Ein Mitglied des Kaufmannsgerichts welches ſich einer
letzung ſeiner Amtspflicht ſchuldig macht kann ſeines A
werden
Halle a S

Hinſichtlichſchr iſten entſprechende Anwendung

Landgerichte eörigen Straffachen gelten Die Klage wi
taatsanwaltſchaft auf Antrag des KöniglichenKöniglichen S

präſidenten in Merſeburg erhoben

Wahlprote
in verſiegeltem Umſchla

Der Wahlausſchuß ermittelt zunächſt die Zahl der auf jeden Ka
daten entfallenen giltigen Stimmen und ſtellt darnach durch Zuſmme

welche Zahl giltiger Stimmen auf

den Beiſitzer auf die einzelnen Liſten nach dem Verhältnis ihrer

bei der Teilung verbleibenden Reſt

Liſte mehr Vertreter zuzuweiſen ſein als
ihr Kandidaten vorgeſchlagen ſind ſo ſind alle Kandidaten der L

Das Ergebnis der Wahl iſt von dem Kaufmannsgericht
13 bezeichneten Blatte

daß Beſchwerden gegen die Rechtsgilti

Ablehnungsgründe gewählter Beiſitzer ſind nur dann zu ber
3 ge

ahl der Bei
ſo kann der Magiſtrat

Re

ie durch Kaufleute oder Handlu

giltigen Zuſammenſetzung

zeicht eten Blatte unter Angabe der Namen und Wohnorte der e

vor ihrem Amtsantritte durch einen von dem Königlichen R
Beiſitzer vor der erſten

Bezirksausſchuß zu

lungsgehilfen entnommene Beiſitzer deren Jahres
tr vonuntauf ſend Mark überſteigt bleiben bis zur nächſten Wahl im An

at ige Unde

oft
3

aße gabe der erha

entſcheidet di

in welcher die Kandidaten bei Einreichung der

94

Dieſe Zahl Verteilungszahl iſt grun
n

die Zahl der zu wählenden
Kand

als die Verteilungszahl in der Stimmenzahl
Gewählten ergeben ſich aus t

in 9
zu

Sollten bei der Verteilung auf die Liſten zwei oder mehrere L
Anrecht haben

die

Stimmenzahl aufweiſt Bei gleicher Stimmenzahl entſcheidet das
Der Wahlausſchuß hat das Wahlergebnis ſofort jedenfalls in

Beifügung der Wahlprotoke

der W

ten

te er
Kandidaten und Liſten ſowie die zur Anwendung gebrachten Verteilunz

Seine Uebernahme darfſolchen Gründen verweigert die Niederlegung nur auf ſolche Gründe

tigen Doc
WJahre r

a n

es a
ickſi

Abſ 1 bezeichnete Stell

ahle
r in

lang S
Be

es er

Lehnt ein Beiſitzer die Uebernahme des Amtes mit Erfolg ab oder
im Laufe der Wahlperiode ein Beiſitzer aus ſo tritt der de

welcher unter

3

iſt r
em in

Der Vorſitzende des Kaufmannsgerichts und ſeine r trete
Re

en

ie Erfüllur
gemäß der Bekan

des e
J ichte

Tnthenps Ent tſehung der Mitglieder
Ein Mitglied des Kaufmannsgeri St hinſichtlich deſſen Umſtändereten oder bekannt werden welche die Wählbarkeit zu de n ver i in

gabe Vgrohe
utes

Die Entſetzung erfolgt durch das Königliche Landget

des Verfahrens und der Pechtsmittel finden die
welche für die zur Zuſtändigten n

d
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Verteilung der Beiſitzer
Die Reihenfolge in welcher die Beiſitzer an den Sitzungen des Kauf

annsgerichts teilzunehmen bezw als Hilfsbeiſitzer zu fungieren haben
nd durch Ausloſung feſtgeſtellt Das Los zieht der Vorſitzende Ueber

Auslofung wird ein Protokoll

geder Beiſitzer hat während des Geſchäftsjahres der Regel nach nur
während zweier Sitzungsperioden von je zwei aufeinanderfolgenden Wochen
nd während der an dieſe Sitzungsperioden unmittelbar ſich anſchließenden
wei Wochen falls erforoerlich als Hilfsbeiſitzer zu fungieren

Der Vorſitzende ſetzt die Beiſitzer von ihrer Ausloſung den Sitzungs
perioden und den Sitzungstagen für welche bezw an welchen ſie in Tätig
zit zu treten haben ſchriftlich in Kenntnis und ladet dieſelben zu den
Sizungstagen unter Hinweis auf die Folgen des Ausbleibens ſchrift

nn ine Aenderung in der beſtimmten Reihenfolge kann auf übereinſtim

wenden Antrag der beteiligten Beiſitzer von dem Vorſitzenden bewilligt
werden ſofern die in den betreffenden Sitzungen zu verhandelnden Sachen
noch nicht beſtimmt ſind

Der Antrag und die Bewiniguoge nd aktenkundig zu machen
S 28

Ausbleiben der Beiſitzer
Die Beiſitzer ſind verpflichtet im Falle der Verhinderung ihre Ent

ſchuldigungsgründe rechtzeitig dem Vorſitzenden anzuzeigen
Beiſitzer welche ohne genügende Entſchuldigung zu den Sitzungen

nicht rechtzeitig ſich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weiſe
ſich entziehen ſind zu einer Ordnungsſtrafe bis zu 300 Mark ſowie in
die verurſachten Koſten zu verurteilen Die Verurteilung wird durch den
Vorſitzenden ausgeſprochen Erfolgt nachträglich genügende Entſchuldigung
ſo kann die Verurteilung ganz oder teilweiſe zurückgenommen werden

Gegen die Entſcheidung finder Beſchwerde an das Königliche Land
gericht zu Halle a S ſtatt Das Verfahren richtet ſich nach den Vor
Sriſten der Straiprozeßordnung

Wenn ſowohl der ausgeloſte Beiſitzer wie der Hilfsbeiſitzer verhindert
it ſo können ſtatt ihrer andere Beiſitzer aus der Zahl der nicht zu einer
beſtimmten Sitzungsperiode eingeteilten durch den Vorſitzenden einberufen

erdent Die Beiſitzer haben jeden Wechſel ihrer Wohnung binnen drei Tagen
dem Vorſitzenden anzuzeigen

Beſetzung des Gerichts in der einzelnen Sitzung
Für jede Spruchſitzung des Kaufmannsgerichts ſind vier Beiſitzer zwei

Kaufleute und zwei Handlungsgehilfen zu laden
Zur Beſchlußſaſſung genügt die Anweſenheit des Vorſitzenden und

zweier Beiſitzer von denen der eine Kaufmann der andere Handlungs
gehilfe iſtschetiheinen nur drei Beiſitzer und kann ein Hilfsbeiſitzer nicht ſofort

herangezogen werden ſo wird der eine Beiſitzer und zwar jeweils der
jüngere der doppelt beſetzten Vatega entlaſſen

Entſchädigung der Beiſitzer
Die Beiſitzer erhalten für jede Sitzung der ſie beigewohnt haben eine

Entſchädigung für Zeitverſänmnis Dieſe Entſchädigung beträgt drei Mark
Desgleichen erhalten die Mitglieder des Wahlausſchuſſes mit Aus

nahme des Vorſitzenden ſowie die Mitglieder der Wahlvorſtände für ihre
Teilnahme an einer Wahlhandlung eine Entſchädigung von je ſechs Mark

Die Entſchädigungen werden ſofort ausge,ahlt ihre Zurückweiſung iſt

nicht ſtatthaft g 31
Gerichtsſchreiberei uſw

Bei dem Kaufmannsgerichte wird eine Gerichtsſchreiberei ſowie eine
Herichtskaſſe eingerichtet

Der von dem Magiſtrate zu ernennende Gerichtsſchreiber und diejenigen
ſeiner Gehilfen welche an den Spruchſitzungen des Kaufmannsgerichts als
Protokollführer teilnehmen ſollen ſind durch den Vorſitzenden des Kauf
mannsgerichts gemäß der Bekanntmachung der Herren Miniſter für Handel

und Gewerbe und des Jnnern vom 17 Februar 1891 M Bl f d i
V S 26 zu vereidigen

Die Geſchäftsräume einſchließlich der Gerichtskaſſe werden für das
Kaufmannsgericht und das Gewerbegericht in Halle a S gemeinſam ein
gerichtet die Gerichtsſchreiber ſonſtigen Bureaubeamten Kaſſenbeamten
Schreibkräfte Unterbeamten und Zuſtellungsbeamten für beide Gerichte
gemeinſam beſtellt und der Bureaudienſt einſchließlich der Kaſſenverwaltung
gemeinſam geregelt

328

Unterhaltungskoſten
Die Koſten der Einrichtung und Unterhaltung des Kaufmannsgerichts

ſind ſoweit ſie nicht in deſſen Einnahmen ihre Deckung finden von der
Stadtgemeinde Halle a S zu tragen

Der Vorſitzende des Kaufmannsgerichts hat alljährlich einen Bericht
über die geſamte Geſchäftstägkeit des Gerichts in dem abgelaufenen Jahre
an den Magiſtrat zu erſtatten

Zweiter Abſchnitt
Verfahren

33
Auf das Verfahren vor dem Kaufmannsgericht finden ſoweit im nach

ſtehenden nicht beſondere Beſtimmungen getroffen ſind die für das amts
gerichtliche Verfahren geltenden Vorſchriften der Zivilprozeßordnung ent
ſprechende Anwendung

34
Oertlich zuſtändig iſt dasjenige Kaufmannsgericht in deſſen Bezirke

die ſtreitige Verpflichtung zu erfüllen iſt oder ſich die gewerbliche Nieder
laſſung des Arbeitgebers befindet oder beide Parteien ihren Wohnſitz
haben

Unter mehreren örtlich zuſtändigen Kaufmannsgerichten hat der Kläger
die Wahl

8 35
Die Vorſchrift im S 11 der Zivilprozeßordnung über die bindende

Wirkung der rechtskräftigen Entſcheidung durch welche ein Gericht ſich
für ſachlich unzuſtändig erklärt hat findet in dem Verhältnis der
Kaufmannsgerichte und der ordentlichen Gerichte ſowie der Gewerbegerichte
Anwendung Eine ſolche Entſcheidung des ordentlichen Gerichts oder
eines Gewerbegerichts iſt auch inſoweit als ſie auf der Annahme der ört
lichen Zuſtändigkeit eines beſtimmten Kaufmannsgerichts beruht für das
letztere bindend

Wird bei dem Kaufmannsgericht eine vor das Gewerbegericht gehörige
Klage erhoben ſo hat das Kaufmannsgericht ſofern für die Verhandlung
und Entſcheidung derſelben ein Gewerbegericht beſteht durch Beſchluß ſeine
Unſtändigkeit auszuſprechen und den Rechtsſtreit an das Gewerbegericht
zu verweiſen Eine Anfechtung des Beſchluſſes findet nicht ſtatt mit der
Serkündung des Beſchluſſes gilt der Rechtsſtreit als bei dem Gewerbe
gericht anhängig Die in dem Verfahren vor dem Kaufmannsgericht
erwachſenen Koſten werden als Teil der bei dem Gewerbegericht erwachſenei
Koſten behandelt Dieſe Vorſchriften finden entſprechende Anwendung
wenn bei dem Gewerbegericht eine vor das Kaufmannsgericht gehörige
Klage erhoben wird

S 36
Ueber Geſuche wegen Ablehnung von Gerichtsperſonen entſcheidet das

Kaufmannsgericht

t I
Nichtprozeßfähigen Parteien welche ohne geſetzlichen Vertreter ſind

ann auf Antrag bis zum Eintritt des geſeslichen Vertreters von dem
Sorſitenden ein beſonderer Vertreter geſtellt werden

Das gleiche gilt im Falle erheblicher Entfernung des Aufenthaltsortes
des geſetzlichen Vertreters

Die nicht prozeßfähige Partei iſt auf ihr Verlangen ſelbſt zu hören
8 38

Rechtsanwälte und Perſonen welche das Verhandeln vor Gericht ge
äſtsmäßig betreiben werden als Prozeßbevollmächtigte oder Beiſtände
dem Kaufmannsgerichte nicht W zehen

8g 39

Die Zuſtellungen in dem Verfahren vor den Kaufmannsgerichten er
jen von Amtswegen
Urteile und Beſchlüſſe gegen welche ein Rechtsmittel ſtattfindet ſind

m Parteien zuzuſtellen ſoweit dieſe nicht auf die Zuſtellung verzichten

ige Urteile und Beſchlüſſe ſind einer Partei nur zuzuſtellen wenn
nicht in Anweſenheit derſelben verkündet ſind Auf Verlangen einer

lei iſt derſelben auch Ausfertigung eines in ihrer Anweſenheit verkün
den Urteils oder Beſchluſſes zu erteilen

Anträge und Erklärungen einer Partei welche zugeſtellt werden ſollen

S

wo

ſind bei dem Gerichte einzureichen oder mündlich zum Protokolle des Ge
richtsſchreibers anzubringen

Sofern durch die Zuſtellung eine Friſt gewahrt oder die Verjährununterbrochen werden ſoll tritt dieſe Wirkung wenn die Zuſtellung demnäggſt

erfolgt bereits mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags oder

der Erklärung ein 0Der Gerichtsſchreiber hat für tie Bewirkung der Zuſtellung Sorge zu

tragen und die bei derſelben zu übergebenden Abſchriften zu beglaubigen
Er hat das zu übergebende Schriftſtück in einem verſchloſſenen mit

der Adreſſe der Perſon an welche es zugeſtellt werden ſoll ſowie mit
einer Geſchäftsnummer verſehenen Briefumſchlage dem Zuſtellungsbeamten
und im Falle der Zuſtellung durch die Poſt dieſer zur Zuſtellung zu
Wereng Auf den Briefumſchlag iſt der Vermerk zu ſetzen Vereinfachte

uſtellung
Die auf dem Briefumſchlage angegebene Geſchäftsnummer iſt in den

Akten zu vermerken 4
Die von dem Zuſtellungsbeamten oder dem Poſtboten aufzunehmende

Zuſtellungsurkunde muß die Art und Weiſe in welcher der ſeiner Adreſſe
und ſeiner Geſchäftsnummer nach bezeichnete Briefumſchlag übergeben iſt
insbeſondere den Ort und die Zeit der Uebergabe ſowie die Perſon
welcher zugeſtellt iſt bezeichnen und wenn die Zuſtellung nicht an den
Adreſſaten perſönlich erfolgt iſt den Grund hiervon angeben Die Urkunde
iſt von dem die Zuſtellung vollziehenden Beamten zu unterſchreiben

Bei der Zuſtellung wird eine Abſchrift der Zuſtellungsurkunde nicht
übergeben Der Tag der Zuſtellung iſt von dem zuſtellenden Beamten
auf dem Briefumſchlage zu vermerken

8 42

Die zur Erledigung des Rechtsſtreits erforderlichen Verhandlungs
termine werden von dem Vorſitzenden von Amtswegen angeſetzt Nach
Anſetzung des Termins iſt die Ladung der Parteien durch den Gerichts
ſchreiber zu veranlaſſen Ladungen durch die Parteien finden nicht ſtatt

Die Zuſtellung der Ladung muß ſpäteſtens am Tage vor dem Ter
mine erfolgen

Die Zuſtellung der Ladung an eine Partei iſt nicht erforderlich wenn
der Termin in Anweſenheit derſelben verkündet oder ihr bei Einreichung
oder Anbringung der Klage oder des Antrages auf Grund deſſen die
Terminsbeſtimmung ſtattfindet mitgeteilt worden iſt Die erfolgte Mit
teilung iſt zu den Akten zu vermerken

s 43
Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokolle des Gerichtsſchreibers angebracht t hat der Vorſitzende einen möglichſt nahen Termin

zur Verhandlung anzuſetzen
Die Klage gilt unbeſchadet der Beſtimmung im

mit der Zuſtellung an den Beklagten als erhoben
S 44

An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Verhandlung
des Rechtsſtreits ohne Terminsbeſtimmung und Ladung vor dem Gericht
erſcheinen

Die Erhebung der Klage erfolgt in dieſem Falle durch den mündlichen
Vortrag derſelben Die Klage iſt zu Protokoll zu nehmen falls die Sache
ſtreitig bleibt

g 45
Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte einſchließlich der Ver

kündung der Urteile und Beſchlüſſe derſelben erfolgt öffentlich
Durch das Gericht kann die Oeffentlichkeit für die Verhandlung oder

für einen Teil derſelben nach Maßgabe der Vorſchriften in den S 173
bis 175 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes ausgeſchloſſen werden

Die Vorſchriften der S 176 bis 193 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes
über die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und über die
Gerichtsſprache finden Anwendung

S 46
Erſcheint der Kläger im Verhandlungstermine nicht ſo iſt auf Antrag

des Beklagten das Verſäumnisurteil dahin zu erlaſſen daß der Kläger
mit der Klage abzuweiſen ſei

Erſcheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger das Verſäumnis
urteil ſo werden die in der Klage behaupteten Tatſachen als zugeſtanden
angenommen Soweit dieſelben den Klazeantrag rechtfertigen iſt nach
dem Antrage zu erkennen ſoweit dies nicht der Fall iſt die Klage ab
zuweiſen

Bleiben beide Parteien aus ſo ruht das Verfahren bis die Anſetzung
eines neuen Verhandlungstermins beantragt wird

S 47
Die Partei gegen welche ein Verſäumnisurteil erlaſſen iſt kann binnen

der Notfriſt von drei Tagen ſeit der an ſie bewirkten Zuſtellung des Ur
teils die Erklärung abgeben daß ſie Einſpruch einlege Die Einlegung
gilt mit der Einreichung der Erklärung oder mit der Abgabe derſelben
zum Protokoll des Gerichtsſchreibers als bewirkt

Jn dem Verſäumnisurteil iſt der Partei zu eröffnen in welcher Form
und Friſt ihr der Einſpruch zuſteht

Nach Einlegung des Einſpruches hat der Vorſitzende einen neuen Ver
handlungstermin anzuſetzen

Erſcheint die Partei welche den Einſpruch eingelegt hat auch in dem
neuen Ter nine nicht ſo gilt der Einſpruch als zurückgenommen An
derenfalls wird ſofern der Einſpruch zuläſſig iſt der Prozeß in die Lage
zurückverſetzt in welcher er ſich vor Eintritt der Verſäumnis befand

48

Erſcheinen die Parteien in dem Termine ſo hat das Kaufmannsgericht
tunlichſt auf eine gütliche Erledigung des Rechtsſtreites hinzuwirken Es
kann den Sühneverſuch in jeder Lage des Verfahrens erneuern und hat
denſelben bei Anweſenheit der Parteien am Schlüſſe der Verhandlung zu
wiederholen

Der Jnhalt eines dem Gericht abgeſchloſſenen Vergleichs iſt durch
Aufnahme in das Protokoll feſtzuſtellen Die Feſtſtellung iſt den Parteien
vorzuleſen Jn dem Protokoll iſt zu bem rken daß die Vorleſung ſtatt
gefunden hat und daß die Genehmigung erfolgt iſt oder welche Ein
wendungen erhoben ſind

39 Abſatz 4 erſt

vor

S 49
Kommt ein Vergleich nicht zuſtinde ſo iſt über den Rechtsſtreit zu

verhandeln Die Leitung der Verhandlung liegt dem Vorſitzenden ob
Derſelbe hat dahin zu wirken daß die Parteien über alle erheblichen
Tatſachen ſich vollſtändig erklären die Beweismittel für ihre Behauptungen
bezeichnen und ſachdienlichen Anträge ſtellen Derſelbe kann jeder
eit das verſönliche Erſcheinen der Parteien anordnen und für den Fall
des Nichterſcheinens eine Geldſtrafe bis zu einhun dert Mark androhen
Gegen die Feſtſetzung der Strafe findet Beſchwerde nach den Beſtimmungen
der Zivilprozeßordnung ſtatt

Wird die Fortſetzung der Verhandlung in einem weiteren Termine
notwendig insbeſondere weil eine erforderliche Beweisaufnahme nicht ſo
fort bewirkt werden kann ſo iſt der weitere Termin alsbald zu verkünden
Der zur Beweisaufnahme vor dem Gericht anberaumte Termin iſt zu
gleich zur Fortſetzung der Verhandlung beſtintmt

Erſcheinen in dem zur Fortſetzung der Verhandlung beſtimmten Ter
mine die Parteien oder eine derſelben nicht ſo finden die Vorſchriften der

De
Dit

S 46 47 Anwendung auch wenn eine Beweisaufnahme voraus
gegangen war

S 50
Die Beweis aufnahme erfolgt in der Regel vor dem Kaufmanns

gerichte Sie kann nur in den Fällen der S 372 375 382 434 479
der Zivilprozeßordnung dem Vorſitzenden des Gerichts oder mittels Er
ſuchens einem Amtsgericht übertragen werden

Die Beweisaufnahme iſt auch dann zu bewirken wenn die Parteien
oder eine derſelben in dem für die Beweisaufnahme beſtimmten Termine
nicht erſcheinen

g 51
Beſchließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen oder Sachver

ſtändigen ſo ſind dieſelben falls ſie nicht von den Parteien zur Stelle
gebracht ſind zu laden Von der Ladung der Sachverſtändigen kann ab
geſehen werden wenn ſchrift che Begutachtung angeordnet wird

Die Beeidigung der Zeugen und Sachverſtändigen erfolgt nur wenn
das Gericht die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen
Ausſage für notwendig erachtet oder wenn eine Partei dieſelbe beantragt
Die Beſtimmungen nach welchen die Beeidigung in gewiſſen Fällen un
zuläſſig iſt Zivilprozeßordnung S 393 bleiben unberührt

8 52
Ob die Leiſtung eines zugeſchobenen oder zurückgeſchobenen Eides durch

bedingtes Urteil oder durch Beweisbeſchluß anzuordnen ſei beſtimmt das
Gericht nach freiem Ermeſſen

8g 53

Erſcheint der Schwurpflichtige in dem zur Leiſtung des Eides be

ſtimmten Termine nicht ſo iſt der Eid ohne weiteres als verweigert an
zuſehen Dem Verfahren iſt Fortgang zu geben

Der Schwurpflichtige kann binnen einer Notfriſt von drei Tagen nach
dem Termine ſich zur nachträglichen Leiſtung des Eides erbieten Auf
ein inzwiſchen ergangenes Urteil finden die Beſtimmungen des S 707 der
Zivilprozeßordunng entſprechende Anwendung Ein ſolches Urteil iſt
wenn der Eid rachträglich geleiſtet iſt inſoweit aufzuheben als es auf
der Annahme der Eidesverweigerung beruht

Erſcheint der Schwurpflichtige auch in dem zur nachträglichen Eides
leiſtung beſtimmten Termine nicht ſo findet ein nochmaliges Erbieten zur
Eidesleiſtung nicht ſtatt

8 54
Ueber die Verhandlung vor dem Kaufmannsgerichte iſt ein Protokoll

aufzunehmen Dasſelbe iſt von dem Vorſitzenden und dem Gerichtsſchreiber
zu unterzeichnen

S 55
Das Urteil iſt in dem Termine in welchem die Verhandlung geſchloſſen

wird zu verkünden Jſt dies nicht ausführbar ſo erfolgt die Verkündung
in einem ſofort anzuberaumenden Termine welcher nicht über drei Tage
hinaus anberaumt werden ſoll

Die Wirkſamkeit der Verkündung des Urteils iſt von der Anweſenheit
der Parteien und der Beiſitzer nicht abhängig

8 56
Aus dem Urteile müſſen erſichtlich ſein
1 die Mitglieder des Gerichts welche bei der Entſcheidung mitgewirkt

haben
2 die Parteien
3 das Sach und Streitverhältnis in gedrängter Darſtellung nebſt

den weſentlichen Entſcheidungsgründen
4 der Spruch des Gerichts in der Hauptſache und in betreff der

Koſten Der Betrag der letzteren mit Einſchluß einer der obſiegen
den Partei etwa zu gewährenden Entſchädigung für Zeitverſäumnis
ſoll ſoweit ſie ſofort zu ermitteln ſind im Urteil feſigeſetzt

Das Urteil iſt von dem Vorſitzenden zu unterzeichnen
8 57

Ein über den Grund des Anſpruchs vorab entſcheidendes Zwiſchen
urteil iſt in betreff der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzuſehen

S 58
Erfolgt die Verurteilung auf Vornahme einer Handlung ſo iſt der

Beklagte zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall daß d
lung nicht binnen einer zu beſtimmenden Friſt vorgenommen iſt
Zahlung einer nach dem Ermeſſen des Gerichts feſtzuſetzenden Entſchä
digung zu verurteilen

Jn dieſem Falle iſt die Zwangsvollſtreckung in Gemäßheit der
888 der Zivilprozeßordnung ausgeſchloſſen

F 59
Die Verpflichtung der unterliegenden Partei die Koſten des Rechts

ſtreites zu tragen erſtreckt ſich auf die Erſtattung der dem Gegner durch
die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten oder Beiſtandes entſtandenen
Auslagen nur unter der Vorausſetzung daß die Zuziehung durch beſon
dere Umſtände gerechtfertigt war und nur in Anſehung des Betrages
welchen das Gericht für angemeſſen erachtet

S 60
Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden Be

ſchlüſſe und Verfügungen werden ſoweit nicht ein anderes beſtimmt iſ
von dem Vorſitzenden allein erlaſſen

Jm übrigen ſind für die Befugniſſe des Vorſitzenden und der Beiſitzer
die Vorſchriften über das landgerichtliche Verfahren maßgebend

Jn bezug auf die Beratung und Abſtimmung finden die Vorſchriften
S 194 bis 200 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes entſprechende Anwendung

S 61
Jn dem erſten auf die Klage angeſetzten Termine kann die Zuzi

der Beiſitzer unterbleiben
Erſcheint in dem Termine nur eine der Parteien ſo erläßt auf Antrag

derſelben der Vorſitzende das Verſäumnisurteil
Erſcheinen beide Parteien ſo hat der Vorſitzende einen Sühneveriuch

vorzunehmen Kommt ein Vergleich zuſtande ſo iſt derſelbe in Gen
des F 48 Abſatz 2 im Protokolle feſtzuſtellen Das gleiche gilt wenn die
Klage zurückgenommen oder wenn auf den Klageanſpruch verzichtet oder
wenn derſelbe anerkannt wird in dieſen Fällen hat ſofern beantragt wird
die Rechtsfolgen durch Urteil auszuſprechen der Vorſitzende das Urteil
zu erlaſſen

Bleibt die Sache in dem Termine ſtreitig ſo hat der Vorſitzende die
Entſcheidung zu erlaſſen wenn dieſelbe ſofort erfolgen kann und beide Par
teien ſie beantragen Andernfalls iſt ein neuer Verhandlungstermin zu
welchem die Beiſitzer zuzuziehen ſind anzuſetzen und ſofort zu verkünden
Zeugen und Sachverſtändige deren Vernehmung der Vorſitzende f
erforderlich erachtet ſind zu dieſem Termine zu laden

S 62
Jn den vor die Kaufmannsgerichte gehörigen Rechtsſtreitigkeiten finden

die Rechtsmittel ſtatt welche in den zur Zuſtändigkeit der Amtsgerichte
gehörigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten zuläſſig ſind Die Berufung iſt
jedoch nur zuläſſig wenn der Wert des Streitgegenſtandes den Betrag von
dreihundert Mark überſteigt Entſcheidungen über die Feſtſetzung der
Koſten einſchließlich der gemäß J 59 ergangenen ſind nicht anfechtbar

Als Berufungs und Beſchwerdegericht iſt das Landgericht in deſſen
Bezirk das Kaufmannsgericht ſeinen Sitz hat zuſtändig

Jſt für das Rechtsmittel gegen eine Entſcheidung des Kaufmanns
gerichts eine Notfriſt beſtimmt ſo beginnt dieſe für jede Partei mit der
an ſie bewirkten Zuſtellung und ſofern auf die Zuſtellung verzichtet war
S 39 Abſatz mit der Verkündung der Entſcheidung Jm übrigen
richtet ſich Finlegung des Rechismittels und das Verfahren in der
Rechismittelinſtanz nach den Vorſchriften der Zivilprozeßordnung Die
Beſtimmung im S 569 Abſatz 2 der Zivilprozeßordnung über die Ein
legung der Beſchwerde in den bei einem Amtsgerichte anhängigen oder
anhängig geweſenen Sachen findet entſprechende Anwendung

werden

C Han d
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S 63
Die Anfechtung einer Entſcheidung des

des Verfahrens bei der Wahl der
welche die Wählbarkeit eines Beiſitzers zu dem von ihm bekleideten Amte nad
Maßgabe dieſes Statuts ausſchließen nicht geſtützt werden Dieſe Vor
ſchrift findet keine Anwendung wenn die Anfechtung ſ

Kan kann aufBeiſier oder auf Umſtände

Se

e 8 2t nannsgerichtsMMängel

rn et rrauf geſtützt wird

M u t i ereichneten Moeordaß ein Beiſitzer zu den im S 6 Abſ 3 bezeichneten Perſonen gehöre

S 64
hte welche rechtskräftig oder

aus den Vergleichen welche
insgerichte geſchloſſen ſind

Aus den Endurteilen der Kaufmannsgeric
für vorläufig vollſtreckbar erklärt ſind ſowie
nach Erhebung der Klage vor dem Kaufma
findet die Zwangsvollſtreckung ſtatt

Die der Berufung oder dem Einſpruch unterliegenden Urteile ſind von
Amtswegen für vorläufig vollſtreckbar zu erklären wenn ſie die in Nr 1
des S 2 bezeichneten Streitigkeiten betreffen oder der Gegenſtand der Ver

dert Marku Murteilung an Geld oder Geldeswert die Summe von dreihut
nicht überſieigt

Die vorläufige Vollſtreckbarkeit iſt nicht auszuſprechen wenn glaubhaft
gemacht wird daß die Vollſtreckung dem Schuldner einen nicht zu er
ſetzenden Nachteil bringen würde auch von einer vorgängigen
Sicherheitsleiſtung abhängig gemacht werden

Jm übrigen finden auf die Zwangsvollſtreckung ſowie auf
und die einſtweiligen Verfügungen die Vorſchriften im achten
Zivilprozeßordnung Anwendung Die für den Beginn der Zwangsvo
ſtreckung erforderlichen Zuſtellungen SS 750 751 798 der Zivilpro
ordnung ſind ſoweit ſie nicht bereits vorher erfolgt ſind auf Ant
des Gläubigers durch das Kauimannsgericht zu bewirken

Gebühren
S 65

Ffankann e

Für die Verhandlung des Rechtsſtreites vor dem Kaufmannsgerichte
wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des Streitgegenſtand
erhoben

Deeſelbe beträgt bei einem Gegenſtande im Werte bis 20 Mk ein

ſchlic lich 0,50 Pvon mehr als 20 Mk bis 50 Mk einſchließlich 1,00
von mehr als 50 Mk bis 100 Mk einſchließlich 1,0

Die ferneren Wertklaſſen ſteigen um je 100 Mk die Gebühren
je 1,50 Mk Die höchſte Gebühr beträgt 30 Mk

Wird der Rechtsſtreit durch Verſäumnisurteil oder durch eine anf
eines Anerkenntniſſes oder unter Zurücknahme der Klage erlaſſene
ſcheidung erledigt ohne daß eine kontradiktoriſche Verhandlung
gegangen war ſo wird eine Gebühr Höhe der Hälfte der oben
bezeichneten Sätze erhoben WeWird ein zur Beilegung eines Rechtſtreites abgeſchloſſener
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gleich aufgenommen ſo wird eine Gebühr nicht erhoben auch wenn eine
kontradiktoriſche Verhandlung vorausgegangen war

Schreibgebühren kommen nicht in Anſatz Für Zuſtellungen werden
bare Auslagen nicht erhoben Jm übrigen findet die Erhebung der Aus
lagen nach Maßgabe des S 79 des Gerichtskoſtengeſetzes ſtatt Der S 2
desſelben findet Anwendung

S 66
Schuldner der entſtandenen Gebühren und Auslagen iſt derſenige

welchem durch die gerichtliche Entſcheidung die Koſten auferlegt ſind oder
welcher dieſelben durch eine vor dem Kaufmannsgerichte abgegebene
oder dieſem mitgeteilte Erklärung übernommen hat und in Ermange
lung einer ſolchen Entſcheidung oder Uebernahme derjenige welcher das
Berfahren beantragt hat

Die Einziehung der Gerichtskoſten erfolgt nach den für die Einziehung
der Gemeindeabgaben geltenden Vorſchriften

S 67
Die Koſten der Rechtsmittel und der Zwangsvollſtreckung beſtimmen

ſich nach den für die ordentlichen Gerichte maßgebenden Vorſchriften Das
Geſuch um Feſtſetzung der Koſten zweiter Jnſtanz iſt bei dem Landgerichte
anzubringen

Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtändige findet in dem
Verfahren vor den Kaufmannsgerichten Anwendung

S 68
Die ordentlichen Gerichte haben den Kaufmannsgerichten nach Maß

gabe der Beſtimmungen des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes Rechtshilfe zu
leiſten

Dritter Abſchnitt
Tätigkeit des Kaufmannsgerichts als Einigungsamt

8 69
Das Kaufmannsgericht kann bei Streitigkeiten zwiſchen Kaufleuten und

Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlingen über die Bedingungen der
Fortſetzung oder Wiederaufnahme des Dienſt oder Lehrverhältniſſes als
Einigungsamt angerufen werden

S 70
Der Anrufung iſt Folge zu geben wenn ſie von beiden Teilen erfolgt

und die beteiligten Kaufleute und Handlungsgehilfen und lehrlinge
die Kaufleute ſofern ihre Zahl mehr als drei beträgt Vertreter beſtellen
welche mit der Verhandlung vor dem Einigungsamte beauftragt werden

Als Vertreter können nur Beteiligte beſtellt werden welche das fünf
undzwanzigſte Lebensjahr vollendet haben ſich im Beſitze der bürgerlichen
Ehrenrechte befinden und nicht durch gerichtliche Anordnung in der Ver
fügung über ihr Vermögen beſchränkt ſind

Soweit beteiligte Handlungsgehilfen oder lehrlinge in dieſem Alter
nicht oder nicht in genügender Anzahl vorhanden ſind können jüngere
Vertreter zugelaſſen werden

Die Zahl der Vertreter jedes Teiles ſoll in der Regel nicht mehr als
drei beitragen Das Einigungsamt kann eine größere Zahl von Ver
treter zulaſſen

Ob die Vertreter für genügend legitimiert zu erachten ſind entſcheidet
das Einigungsamt nach freiem Ermeſſen jedoch werden der Regel nach
diejenigen Perſonen als genügend legitimierte Vertreter zu gelten haben
welche von dem anderen Teile als ſolche ausdrücklich oder ſtillſchweigend
anerkannt werden

S 71

Erfolgt die Aurufung nur von einer Seite ſo ſoll der Vorſitzende dem
anderen Teile oder deſſen Stellvertretern oder Beauftragten Kenntnis
geben und zugleich nach Möglichkeit dahin wirken daß auch dieſer Teil
ſich zur Anrufung des Einigungsamts bereit findet

S 72
Auch in anderen Fällen ſoll der Vorſitzende bei Streitigkeiten der in

S 69 bezeichneten Art auf die Anruſung des Einigungsamts hinzuwirken
ſuchen und dieſe Anrufung den Beteiligten bei geeigneter Veranlaſſung
ughe legen

S 73
Der Vorſitzende iſt befugt zur Einleitung der Verhandlung und in

deren Verlauf an den Streitigkeiten beteiligte Perſonen vorzuladen und
zu vernehmen Er kann hierbei wenn das Einigungsamt gemäß S 70
oder J 71 dieſes Statuts angerufen worden iſt für den Fall des Nicht
erſcheinens eine Geldſtrafe bis zu 100 Mark androhen Gegen die Feſt
ſetzung der Strafe findet Beſchwerde nach den Beſtimmungen der Zivil
prozeßordnung ſtatt

Bekanntmachung
Am 1 Dezember d Js findet im Deutſchen Reiche eine Viehzählnng

mittleren Umfanges ſtatt bei welcher am hieſigen Orte wie in frühereren Jahren den
Diſtrikts Polizei Sergeanten das Amt des Zählers übertragen werden ſoll

Wir richten an die Einwohner das Erſuchen den Zählern jede erforderliche Aus
kunft bereitwillgſt zu erteilen damit das Zählgeſchäft glatt und ſchnell erledigt werden
kann und bemerken dabei ausdrücklich daß die Zählung in keiner Weiſe ener
lichen Zwecken dienen darf

Durch die Zählung welche nach dem Stande vom 1 Dezember d Js vorzu

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
Eine Vertretung beteiligter Perſonen durch deren allgemeine Stellver

treter 45 der Gewerbeordnung Prokuriſten oder Betriebsleiter iſt
zuläſſig

8 74
Das Kaufmannsgericht welches als Einigungsamt tätig wird beſteht

neben dem Vorſitzenden aus Vertrauensmännern der Kaufleute und der
Handlungsgehilfen oder lehrlinge in gleicher Zahl

Die Verhandlungen des Einigungsamts ſind öffentlich falls dies von
beiden Teilen beantragt wird Ein Protokollführer kann zugezogen werden

Die Vertrauensmänner ſind von den Beteiligten zu bezeichnen Erfolgt
die Bezeichnung nicht dann werden die Vertranensmänner durch den
Vorſitzenden ernannt

Einigen ſich die Beteiligten über die Zahl der zuzuziehenden Ver
trauensmänner nicht ſo iſt deren Zahl von dem Vorſitzenden auf minde
ſtens zwei für jeden Teil zu beſtimmen

Die Vertrauensmäner dürfen nicht zu den Beteiligten und zu den in
S 6 Abſ 1 dieſes Statuts bezeichneten Perſonen gehören

Der Vorſitzende iſt befugt eine oder zwei unbeteiligte Perſonen die nicht
zu den in S 6 Abſatz 1 dieſes Statuts bezeichneten gehören dürfen als Bei
ſitzer mit beratender Stimme zuzuziehen vor der Zuziehung ſind die beiden
Teile zu hören

8 75
Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter beider Teile

die Streitpunkte und die für die Beurteilung derſelben in Betracht
kommenden Verhältniſſe feſtzuſtellen

Das Einigungsamt oder im Falle des S 71 der Vorſitzende des
Kaufmannsgerichts iſt befugt zur Aufklärung der in Betracht kommenden
Verhältniſſe Auskunſtsperſonen vorzuladen und zu vernehmen

Jedem Beiſitzer und Vertrauensmann ſteht das Recht zu durch den
Vorſitzenden Fragen an die Vertreter und Auskunftsperſonen zu richten

S 76
Nach erfolgter Klarſtellung der Verhältniſſe iſt in gemeinſamer Ver

handlung jedem Teile Gelegenheit zu geben ſich über das Vorbringen
des gnderen Teiles ſowie über die vorliegenden Ansſagen der Auskunfts
perſonen zu äußern Demnächſt findet ein Einigungsverſuch zwiſchen den
ſtreitenden Teilen ſtatt

S 77
Kommt eine Vereinbarung zuſtande ſo iſt der Jnhalt derſelben durch

eine von ſämtlichen Mitgliedern des Einigungsamts und von den Ver
tretern beider Teile zu unterzeichnende Bekanntmachung in dem amtlichen
Bekanntmachungsblatte des Magiſtrats zu veröffentlichen

8 789 D
Kommt eine Vereinbarung nicht zuſtande ſo hat das Einigungsamt

einen Schiedsſpruch abzugeben welcher ſich auf alle zwiſchen den Parteien
ſtreitigen Fragen zu erſtrecken hat

Die Beſchlußfaſſung über den Schiedsſpruch erfolgt mit einfacher
Stimmenmehrheit Stehen bei der Beſchlußfaſſung über den Schiedsſpruch
die Stimmen ſämtlicher für die Kaufleute zugezogenen Vertrauen smänner
denjenigen ſämtlicher für die Handlungsgehilfen oder lehrlinge zugezogenen
gegenüber ſo kann der Vorſitzende ſich ſeiner Stimme enthalten und feſt
ſtellen daß ein Schiedsſpruch nicht zuſtande gekommen iſt

S 79
Jſt ein Schiedsſpruch zuſtande gekommen ſo iſt derſelbe den Ver

tretern beider Teile mit der Aufforderung mündlich oder ſchriftlich zu er
öffnen ſich binnen einer zu beſtimmenden Friſt darüber zu erklären ob
ſie ſich dem Schiedsſpruche unterwerfen Die Nichtabgabe der Erklärung
binnen der beſtimmten Friſt gilt als Ablehnung der Unterwerfung

Nach Ablauf der Friſt hat das Einigungsamt eine von ſeinen ſämt
lichen Mitgliedern unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung welche den
abgegebenen Schiedsſpruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der
Parteien enthält in dem amtlichen Bekanntmachungsblatte des Magiſtrats
zu ver öffentlichen

S 80
Jſt weder eine Vereinbarung S 77 noch ein Schiedsſpruch zuſtande

gekommen ſo iſt dies von dem Vorſitzenden des Einigungsamts in
gleicher Weiſe wie dies in S 79 vorgeſehen iſt öffentlich bekannt zu
machen

S 81J 94Die Vertrauensmänner und Beiſitzer S 74 Abſ 1 und 6 erhalten
auf ihren Antrag Entſchädigung für Zeitwerſäumnis gemäß S 30 des
Statuts die Auskunſteperſonen S 75 Abſ 2 eine Vergütung nach
Maßgabe der Gebührenordnung ſür Zeugen und Sachverſtändige

sich bis jetzt noch nicht mit
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1 Dezember

Vierter Abſchnitt
Gutachten und Anträge des Kanfmannsgerichts

S 8
Das Kaufmannsgericht iſt verpflichtet auf Anſuchen von

behörden oder des Magiſtrats Gutachten über Fragen abzugeben
das kaufmänniſche Dienſt oder Lehrverhältnis betreffen

Das Kaufmannsgericht iſt berechtigt in den bezeichneten Frage
träge an Behörden an Vertretungen von Kommunalverbänden und
die geſetzgebenden Körperſchaften des Staates oder des Reichs zu rig

ts

Ueber die vorbezeichneten Gutachten und Anträge hat unter Leitun
des Vorſitzenden die Geſamtheit der Beiſitzer Geſamt Kaufmannsgerig
zu beraten und zu beſchließen e

g 84

Das GeſamtKaufmannsgericht kann die Vorbereitung der Antrze
und die Vorbereitung der Gutachten einem aus Kaurflenten und Han
lungsgehilfen in gleicher Zahl beſtehenden Ausſchuß übertragen F
Wahl des Ausſchuſſes erfolgt falls keiner der Beiſitzer Widerſpruch erbet
durch Zuruf andernfalls getrennt von Kaufleuten und Handlungsg i
durch verſchloſſene Stimmzettel in der Weiſe daß jeder Stimmber
ſo viele Namen auf einen Stimmzettel ſchreibt wie Ausſchuf
ſeiner Kategorie gewählt werden ſollen Gewählt ſind diejenig
welche die meiſten Stimmen gefallen ſind Bei Stimmengleichhe
ſcheidet das durch den Vorſitzenden zu ziehende Los

S 85
Der Vorſitzende des Kaufmannsgerichts beruft das Geſamt Kauf

gericht und den Ausſchuß und leitet die Verhandlungen
Stellvertreter des Vorſitzenden können an den Beratungen mit h

ſchließender Stimme teilnehmen
Beſchlüſſe werden einſchließlich des Vorſitzenden mit einfacher

mehrheit gefaßt Ein Antrag für welchen nur die Hälfte der
abgegeben iſt gilt als abgelehnt

s 86
Das Geſamt Kaufmannsgericht muß berufen werden wenn ve

mindeſtens zehn Beiſitzern beantragt wird daß eine von ihnen bezeichne
Frage zum Gegenſtande eines Antrages der in S 18 Abſ 2 des
bezeichneten Art gemacht werde

Andere als die im F 18 Abſ 2 des Geſetzes bezeichneten Fragen ſin
vom Vorſitzenden nicht zur Verhandlung zu bringen

8 87

Ueber die Verhandlungen des Geſamt Kaufmannsgerichts iſt ein
tokoll aufzunehmen welches bei hervortretenden Meinungsverſchieden
erſichtlich machen muß welche Meinungen von den Kaufleuten und
von den Handlungsgehilfen vertreten worden ſind

Etwaige Abſtimmungen ſind ſo vorzunehmen und zu protok
daß das Ergebnis derſelben hinſichtlich der Kaufleute und hinſicht
Handlungsgehilfen getrennt erſichtlich iſt

S 88
Mit dem beſchloſſenen Gutachten oder Antrage iſt eine Abſchrift des

über die Verhandlungen aufgenommenen Protokolls einzureichen
Jſt über ein vom Kaufmannsgerichte zu erſtattendes Gutachten ein

Beſchluß nicht zuſtande gekommen ſo iſt eine Abſchrift des über die
handlung aufgenommenen Protokolls einzureichen

Fünfter Abſchnitt
Schlußbeſtimmungen

S 89

Die dienſtliche Aufſicht über die Geſchäſtsführung des Kaufm
gerichts nimmt in erſter Jnſtanz der Königliche Regierungspräſit
Merſeburg in höherer und letzter Jnſtanz der Königliche Ober
der Provinz Sachſen wahr

8 90
Dieſes Ortsſtatut tritt am 1 Januar 1905 in Kraft die Maß

welche erforderlich ſind um die Tätigkeit des Kaufmannsgerichts
dieſem Zeitpunkt ab zu ermöglichen ſind bereits vorher zu treff

S 91
Die am Tage des Jnkrafttretens dieſes Statuts bei den zuſtändige

Behörden bereits anhängigen Streitigkeiten ſind bei dieſen Behörden a
zur Erledigung zu bringen

Halle a den 22 November 1904 Der Magiſtrat
WinterI, StaudeVorſtehendes Ortsſtatut wird genehmigt

Merſeburg den 29 November 1904
Namens des Bezirksausſchuffes

6846 I,A B Der Vorſitzende J Schwanert

Heute gereicht es mir nun zum beſonderen Vergnügen Jhner
weiſen zu dürfen was käufmänniſche Jutelligenz und Strebſamkeit zu
vermögen imſtande ſind deun trotz der diesjährigen anhaltenden Dürre
welche eine ſo ungünſtige Ernte verſprach iſt es mir gelungen noch ganz
vorzügliche Qualitäten zu und namentlich komme ich in dieſe

ächlich fabelhaft billige ſind

nehmen iſt ſoll die Zahl der viehbeſthenden Haushaltungen und der Vieh
ſtand in jedem Gehöft Haus ermittelt werden mit der Maßgabe daß am Tage
der Zählung unr vorübergehend abweſendes Vieh bei dem Gehöfte Haus zu
welchem es gehört mitgezählt wird dagegen da wo es nur vorübergehend anweſend
iſt z B in Wirtshäuſern u ſ außer Berückſichtigung bleibt

Die Aufnahme erfolgt von Gehöft zu Gehöft Haus zu Haus mittels Auf
zeichnung des durch wirkliche Zählung ermittelten Viehſtandes und der im Gehöfte Hauſe
vorhandenen viehbeſitzenden Haushaltungen in Zählkarten und zwar iſt für jedes Gehöft
Haus eine Karte auszufüllen

Die Zählkarten ſind durch die Gehöft bezw Hausbeſitzer oder die Verwalter
bezw deren Vertreter auszufüllen und durch Namensunterſchriſt zu beſcheinigen Wo
dieſes Verfahren nicht anwendbar erſcheint iſt die Ausfertigung und Beglaubigung durch
den Zähler und zwar auf Grund an Ort und Stelle perſönlich einzuziehender Er
kundigungen zu bewirken

Halle a den 17 November 1904

Bekanntmachung
Unter Hinweis auf S 8 des Reichs Jmpfgeſetzes vom 8 April 1874 werden die

jenigen Herren Aerzte welche in dieſem Jahre in hieſiger Stadt Erſt bezw Wieder
impfnugen an Kindern vorgenommen haben aufgefordert ihre darüber geführten
Nachweiſungen umgehend ſpäteſtens jedoch bis Ende dieſes Jahres der Unterzeichneten
Jmpfamt Schmeerſtr 1 einzureichen

Halle den 23 November 1904

Der Magiſtrat Staude

Die Polizei Verwaltung

Crosse

S S 3
derett nſere nur beſſere Sachen hauvtſächh rrdmente T GlasChr stbaumschmuck lich unübertroffene Neuheiten
er herrlichſten mit verſchiedenartigem Silberdraht und effectvollen Garnituren umſponnenen Fantaſie
ſchen in denkbar feinſten mannigfaltigen Ausführungen als Luftſchiffe mit Chenille Cier mit
Silberguirlanden Eisballen mit Blumen und ff Malerei Weihnachtsmänner Krippe mit
Fefnetind läntende Glocken Panorgmakugeln Leuchtreflere Tannenapfen Eichhörnchen
Prächtig garnirtes Fruchtkörbchen Schale mit diverſe Früchten Viumenkörbchen Porteonnales Wickellind elegante Vaumfpitze mit Kometenſihweif Weihnachtsengel Weintrauben
Aepfel Birnen und ſonſtige Früchte c Nur große ins Auge fallende und den Baum wirklich füllende
Verzierungen Dieſe Sortimente aus ſolideſtem Material hergeſtellt und jahrelang wieder brauchbar
offerieren wir zu folgenden Spottpreiſen

Halbſortiment mit
Ganzſortiment 170

80 Stück nur großen Sachen Mark 3
nur großen Sachen Mark 6

franco incluſive ſorgfältiger Verpackung in Holzkiſte eThiele Greiner Hoflieferanten Lauſcha Sachſ M
Allerhöchſte Anerkennung Jhrer Majeſtät der Kaiſerin und Königin wieJhrer Königl Hoheit der an Kronprinzeſſin von Schweden und Norwegen

Langjährige ſtändige Lieferung an den Kaiferl Hof
Größtes Verſandhaus der Hranche mit eigener Poſtpaketadfertigung

Von den maſſenhaft eingegangenen Dankſchreiben nur das folgende Angelockt durch eine hohe
Stückzahl hatte ich bereits anderweitig ein Sortiment GlasChriſtbaumſchmuck bezogen in welchem nicht
wie kleine einzeln gezählte Perlen und einige Cartons Glaskugeln geweſen Ich war damit nicht Zufrieden
Jhr Sortiment dagegen zum gleichen Preis hat Aufſehen erregt und betreffs ſeiner Pracht Re hhaltigkert
nd Preiswürdigkeit meinen vollſten Beifall gefunden Jch danke Jynen für Jhre reelle Lieferung und
werde Sie überall weiterempfehlen gez Friedr Auguſt Knorr Markneukirchen

den geringen Betrag Von
nur M 2 pro Los II Lose
M 20 und hat dabei die
denkbar grössten Chancen da

jedes II Los

802

Es kommen Hauptgewinne von

M 30 000 H 10000
M 5000 6mal M 1500

l10mal M 750 usw
im ganzen

15 379 Gewinne mit

zur Verlosung Ziehung un
widerruflich 10 bis 17 De
zember Es ist die höchste
Zeit 1 Los M 11 LoseM 20 Porto und Liste 30 Pfg
extra in allen bekannten
Verkaufsstellen oder direkt

B

C W Troine
Optisches Institut

Ecke Leipzigerſtraße u Promenade

Gegründet 1816

Klavierlehrer u Spieler empf ſich

ſüße Back Margarine
T bayr u Jäch 5chmelz Margarine

Palmenbutter

Schweineſchmalz fdWeizenmehl kaiſerauszugartig große Metze nur 54 Pfg

Mohn zum Mohnkuchen f

Zur Weihnachtsväckerei
gilt alſo die Parole

Es iſt für jedermann Ehrenſache nur bei

Max Sohn

S Moritzzwinger 3
Pfd 20 Pfg

Pfd 28 25 19 Pfg
28 24 22 Pfg

Pfd 85 Pfg

zu kanfen
gem Zucker
Roſinen

Korinthen PfdMandeln ſüße neue extragroße Rieſen
Mandeln bittere große Original Ware aus dem Ballet

Pfd 93 Pfg
Zitronat großſtückige helle und durchſichtige Ware

Pfd 65
Pfd 50 pfs

d

Pfd 32 Pfg
Zucker wird nur in kleinen Poſten an die Käufer abgegeben

welche auch andere Waren kaufen

re

m sparsamreinicht prachtvoltbequem alle Metail Gegenstände Frol von Jeder schädlichen Säuro

Siegel Tegeler Aktien Gesellschaft Düsseldort
Vertretung und Lager

Kindlier Kreutzer Halle a Königstrasse 1Leſſingſtr 9 im Reſt

Von Se
nur noch ſel

und ihr Exil
Sohnes den
tiebte nicht

hart betroff
franzöſiſchen
ebenſo vorn

letzthin von
ſcheu und ro

und die Kö
ihrem Blute

außerdem w
und hatten
wie möglich
Glücklicherwe

waren wie

c

Erſte Be
oon der D
ſchaft Hibe

zu dieſem 31
Handels

abenteuerlich
ſich angeblich
bekommen h

Aktion eing
der Preſſe w
ich ihnen n
ſo lange
gemacht wer

zu glauben

habe Wen
nach der S
erwerbe ſo
hätten Wir
landes opfe
dieſelbe Ant
Generalverſq

Geſellſchaft

geboten

hoch gefun

ſelbſt i
ein warun
nicht bedien
öffentliche P
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